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des Bundesrates

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und 
des Rates über Maßnahmen zum europäischen Binnenmarkt der 
elektronischen Kommunikation und zur Verwirklichung des 
vernetzten Kontinents und zur Änderung der Richtlinien 
2002/20/EG, 2002/21/EG und 2002/22/EG und der Verordnungen 
(EG) Nr. 1211/2009 und (EU) Nr. 531/2012
COM(2013) 627 final

Der Bundesrat hat in seiner 917. Sitzung am 29. November 2013 gemäß §§ 3 und 5 
EUZBLG die folgende Stellungnahme beschlossen:

Zur Vorlage allgemein

1. Der Bundesrat unterstützt das Anliegen der Kommission, den Binnenmarkt im 
Bereich der elektronischen Kommunikation zu stärken. Er begrüßt im Grund-
satz die Initiative der Kommission für weitere Maßnahmen zur Verwirklichung 
eines Binnenmarktes der elektronischen Kommunikation. Gleichwohl sieht der 
Bundesrat mit Sorge, dass mit diesem Verordnungsvorschlag die schon länger 
zu beobachtende Tendenz zu weiteren Verlagerungen von nationalen Kom-
petenzen auf die EU-Ebene beschleunigt wird. Das in Deutschland bestehende 
hohe nationale Regelungs- bzw. Schutzniveau, das in Teilen weit über die 
vorgeschlagenen EU-Vorgaben hinausgeht, droht so durch eine bindende EU-
Verordnung konterkariert zu werden.

2. Der Bundesrat erkennt die besondere Schwierigkeit, treffende Formulierungen 
zur Regelung einer so vielschichtigen und technisch anspruchsvollen Materie zu 
finden, und begrüßt die grundsätzliche Bereitschaft der Kommission, diese Her-
ausforderung anzunehmen. Er weist jedoch darauf hin, dass das gewählte In-
strument einer Verordnung wegen seiner unmittelbaren Wirkung stets beson-
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reichen. Mangels Sachprüfung durch ein unabhängiges Gericht und wegen er-
heblicher datenschutzrechtlicher Bedenken hält der Bundesrat den Versand in-
dividueller Warnungen durch private Telekommunikationsanbieter nicht für le-
gitim. Auch für die Aufklärung der Bürgerinnen und Bürger über geltendes 
Recht und Aspekte ihrer persönlichen Sicherheit sind nach Ansicht des Bundes-
rates keine unaufgeforderten Eingriffe in den Bereich der privaten Kommuni-
kation erforderlich. Der Bundesrat fordert eine ersatzlose Streichung des Arti-
kels 25 Absatz 4.

33. Der Bundesrat spricht sich für eine Ergänzung des Verordnungsvorschlags um 
spezifische Regelungen zum Umgang mit solchen Technologien wie der sog. 
"Deep Packet Inspection" aus. Der Bundesrat vertritt hierbei die Auffassung, 
dass jegliche Einsichtnahme in die Inhalte von übertragenen Datenpaketen 
grundsätzlich untersagt sein sollte, sofern dies nicht ausnahmsweise unabding-
bare technische Voraussetzung für den Erfolg einer Maßnahme zur Verhinde-
rung eines erheblichen Nachteils für den gesamten Datenfluss oder die Integrität 
der Telekommunikationsinfrastruktur ist und die Maßnahme sich auf die Aus-
wertung von Steuerungsinformationen beschränkt. Solche Ausnahmefälle be-
dürfen einer detaillierten und abschließenden Regelung im vorliegenden Ver-
ordnungsvorschlag. Eine pauschale Bezugnahme auf die Grundsätze der Erfor-
derlichkeit und Verhältnismäßigkeit der Datenverarbeitung (vgl. Artikel 23 Ab-
satz 5 zweiter Unterabsatz) trägt der immensen Bedeutung des Grundrechtes auf 
Schutz der personenbezogenen Daten keine Rechnung.

34. Der Bundesrat weist darauf hin, dass Einschränkungen der Qualität und Verfüg-
barkeit von bestimmten Inhalten, Anwendungen und Diensten der elektroni-
schen Kommunikation auch aus der anbieterseitigen Vorgabe bestimmter End-
geräte (z. B. "Routerzwang") resultieren können. Die Formulierung in Artikel 
26 Absatz 1 Buchstabe b Unterpunkt iv deutet jedoch darauf hin, dass solche 
Geschäftspraktiken der Telekommunikationsanbieter weiterhin zulässig bleiben 
sollen. Diesen Ansatz hält der Bundesrat nicht mit dem Ziel eines funktionie-
renden Wettbewerbs und den Endnutzerrechten für vereinbar. Er fordert, jegli-
che anbieterseitige Beschränkungen des Zugangs zu Telekommunikationsnet-
zen, Inhalten, Anwendungen, Diensten oder Serviceleistungen zu verbieten, 
welche aus der Verwendung eines nicht vom Anbieter bereitgestellten oder 
empfohlenen Endgerätes durch den Endnutzer resultieren.
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